
LRMB - Landesrecht Ministerialblatt

Stammnorm
Ausfertigungsdatum: 01.12.1964

Überwachung von Ersatzansprüchen des Landes 
RdErl. d. Finanzministers v. 1. 12. 1964 — l B 3 Tgb.Nr. 

6788/64¹)

1. 12. 64 (1) 228. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 1.11.1995 = MB1. NW. Nr. 82 einschl.)

COQQ Überwachung

 
Überwachung von Ersatzansprüchen des Landes 

 
RdErl. d. Finanzministers v. 1. 12. 1964 — l B 3 Tgb.Nr. 6788/64¹) 

Das Land hat viel fach auf Grund verschiedener Rechtsvorschriften einen Anspruch auf volle 
oder teilweise Erstattung der von ihm haushaltsmäßiq verausgabten Betrage. Ansprüche erge-
ben sich z. B. bei von Dritten veranlaßten Amtshandlungen (auf Erstattung, barer Auslager), in 
Gerichtsverfahren, in die das Land verwickelt ist (auf Erstattung von Prozeßkoiten), und in Scha-
densfällen (auf Schadenersatz).

In diesen und ähnlichen Fällen laßt sich hßuflg im Zeitpunkt der Haushaltsausgabe noch nicht 
bestimmen, ob und ggf. in welcher Höhe ein Ersatzanspruch besteht und gegen wen er zu rich-
ten ist. Oftmals wird erst nach Klärung der Sach- und Rechtslage oder nach Abschluß des Ver-
fahrens die Forderung dem Grund und der Höhe nach feststehen oder der Verpflichtete bekannt 
sein.

Zur Überwachung der Ersatzansprüche des Landes ist wie folgt zu verfahren:

1.1 In den Auszahlungsanordnungen-ist zu vermerken, daß die Rückforderung des verausgabten 
Betrages von der Klärung der Sach- oder der Rechtslage oder vom Ausgang eines Verfahrens 
abhängt.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 1 / 2

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/lrmb/verwaltungsvorschrift/ueberwachung-von-ersatzanspruechen-des-landes-rderl-d-finanzministers-v


1.2 Zwecks Geltendmachung der Ersatzansprüche ist auf. einem Vorblatt der Verfahrensakte lau-
fend einzutragen, welche Kosten vom Land getragen worden sind. Neben diesen Eintragungen 
kann auf dem Aktendeckel der Verfahrensakte noch ein besonderer Hinweis — ggf. mit Rotstift 
— angebracht werden.

1.3 Die jeweilige Auszahlungsanordnung und die Eintragung im Vorblatt zur Verfahrensakte sind 
mit gegenseitigen Hinweisen zu versehen.

1.4 Werden Ersatzansprüche nicht von der auszahlenden Stelle selbst geltend gemacht, so ist ei-
ne Durchschrift der Auszahlungsanordnung mit der erforderlichen Erläuterung an diejenige Stelle 
zu leiten, die für die Geltendmachung der Ersatzansprüche zuständig ist. Die Durchschrift ist zur 
Vermeidung von Mißbrauchen als solche auffällig zu kennzeichnen.

2.1 Sobald die Voraussetzungen für die Geltendmachung von Ersatzansprüchen erfüllt sind, ist 
der Kasse eine Annahmeanordnung zuzuleiten. Dies gilt auch für bereits fällige Teilbeträge in ei-
nem noch nicht abgeschlossenen Verfahren. Die Erteilung der Annahmeanordnung ist auf dem 
Vorblatt der Verfahrensakte zu vermerken. Falls endgültig keine Ersatzansprüche erhoben wer-
den, ist dies ebenfalls auf dem Vorblatt zu vermerken.

2.2 Die kassen- und rechnungsmäßige Behandlung der nach Nr. 2.1 zur Einziehung angewiese-
nen Forderungen richtet sich nach den einschlägigen Vorschriften. Insbesondere ist auch hier $ 
27 RRO zu beachten. Dieser RdErl. ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten und 
den Fachministern sowie dem Landesrechnungshof.
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